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Sehr geehrte Frau Fahner,

vielen Dank für Ihr Schreiben, mit dem Sie um Prüfung einer allgemei-

. nen Gefährdungsbeurteilung für den Bereich der Bezirkssozialarbeit bit­

ten. Ich gehe davon aus, dass Sie mit allgemeiner Gefährdungsbeurtei­

lung das allgemeine Beschäftigungsverbot gemäß § 4 Mutterschutzge­

setz (MuSchG) ansprechen.

Ein allgemeines Beschäftigungsverbot kann nur durch den Arbeitgeber

im=~C!hmen ejner..GefiibJ:9HQgsbeurteiLL[lg"",des~rbeil§J:)latze~~ner wer­

denden Mutter erteilt werden. Wie Sie in Ihrem Schreiben richtig festge­

stellt haben, ist nach § 4 Mutterschutzgesetz (MuSchG) in Verbindung

mit § 1 der Verordnung zum Schutze der Mütter am Arbeitsplatz (Mu­

SchArbV) jeder Arbeitgeber verpflichtet, den Arbeitsplatz und die Är­

beitsbedingungen einer werdenden oder stillenden Mutter so zu gestal­

ten, dass Leben und Gesund,heit von Mutter und Kind durch die berufli­

che Tätigkeit nicht gefährdet werden. Falls die Arbeitsplatzbeurteilung

ergibt, dass Sicherheit oder Gesundheit der werdenden oder stillenden
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bei Antwort bitte angeben
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Mutter oder des Kindes gefährdet ist, muss der Arbeitgeber eine Um­

gestaltung des Arbeitsplatzes oder einen Arbeitsplatzwechsel veranlas­

sen. Sofern dies für den Arbeitgeber unzumutbar oder nicht möglich ist,

hat er die Schwangere oder stillende Mutter wegen eines Beschäfti­

gungsverbotes von der Arbeit freizustellen .

. Zudem ist der Arbeitgeber verpflichtet, die Arbeitsschutzbehörde bei der

für ihn zustä,n91gen ~e~irksr~gierung über eine Schwangerschaft zu in-~ .•..•••. - ---' . ~ "'" '~,,"""""::"~=..;.' ·~~c~ ~~ ~.=.... -~. -. ~~--".;,~""._.---,.-.,..,.=

formieren. Die Arbeitsschutzbehörde überprüft die Schwangerschafts-

anzeige und setzt sich gegebenenfalls mit dem Arbeitgeber in Verbin­

dung.

Sofern Sie Auskunft zu konkreten Fällen im Bereich der Bezirkssozialar­

beit wünschen, empfehle ich Ihnen, sich an die zuständige Bezirksregie­

rung zu wenden. Nähere Informationen zu Ansprechpartnern bei den

B~zirksregierungen sowie zur Schwangerschaftsanzeige und Gefähr­

dungsbeurteilung finden Sie unter www.arbeitsschutz.nrw.de.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

~.- ~ -'- -~ .._--
- ~-_ .. ~. -- -~
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(Herrmann)
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